
Es stellt sich immer wieder die
FragenachderHaftungdesGe-
schäftsführers und seiner be-
sonderen Sorgfaltsverpflich-
tung. Der Geschäftsführer ist in
einer Doppelrolle. Einerseits
als gesetzlicher Vertreter der
Gesellschaft und aufgrund sei-
ner Organstellung gegenüber
Dritten. Auf der anderen Seite
aufgrund der schuldrechtli-
chen Verpflichtungen aus dem
Dienstvertrag gegenüber der
Gesellschaft und den Gesell-
schaftern. Daneben bestehen
Handlungsverpflichtungen aus
der Satzung, einer Geschäfts-
ordnung und der Umsetzung
von Gesellschafterbeschlüssen.
Schließlich muss der Geschäfts-
führer bei der Ausübung
seiner Tätigkeit viele gesetzli-
che Anforderungen und Rege-
lungen beachten sowie deren
Einhaltung sicherstellen. Die-
ses insbesondere gegenüber
der Finanzverwaltung, Behör-
den, Sozialversicherungsträ-
gern und auch Geschäftspart-
nern sowie Dritten aufgrund
vertraglicher Regelungen.

Bei seiner Tätigkeit hat der
Geschäftsführer ständig die all-
gemeine Sorgfaltspflicht eines
ordentlichen Kaufmanns/ Un-
ternehmers zu erfüllen und
haftet persönlich für jedes
fahrlässige oder vorsätzliche
Fehlverhalten. Sein Handeln ist
nach dem Grundsatz des unter-
nehmerischen Ermessens aus-
zuüben und hat nach sorgfäl-
tigen Überprüfungen und Ab-
wägungen für die jeweilige
unternehmerische Entschei-
dungzuerfolgen.DieseGrund-

Die Haftung des GmbH-Geschäftsführers
sätze basieren auf dem US-
amerikanischen Recht und
dem Begriff der „Business Jud-
gement Rule“. Seit November
2005 sind diese Grundsätze
aufgrund des UMAG (Gesetz
zur Unternehmensintegrität
und Modernisierung des An-
fechtungsrecht) in deutsches
Recht überführt. Daneben hat
der Geschäftsführer die Grund-
sätze des „Corporate Compli-
ance“ bei der Unternehmens-
führung und dem Controlling
zu beachten. Diese Grundsätze
gelten nach der Rechtsspre-
chung des Bundesgerichtsho-
fes gleichermaßen für GmbH-
Geschäftsführer wie auch für
Vorstände von Aktiengesell-
schaften.

Haftungsbeispiele und An-
spruchsgrundlagen auf
Schadensersatz im Rahmen

einer unbeschränkten und
persönlichen Haftung kön-
nen sein:
Die Haftung nach § 43 Abs. 2
GmbHG für eine Obliegen-
heitsverletzung im Rahmen
seiner Tätigkeit. Nach § 64 Abs.
2GmbHG,wennZahlungenbei
einer drohenden Zahlungsun-
fähigkeit oder der Überschul-
dung der GmbH vorgenom-
men werden. Die Verpflich-
tung zur Anmeldung einer
drohenden Insolvenz nach
§ 15a InsO bei Vorliegend eines
Eröffnungsgrundes innerhalb
von 3 Wochen nach Kenntnis.
Nach § 823 Abs. II BGB iVm.
§ 266a StGB bei Nichtsabfüh-
rung von Sozialversicherungs-
beiträgen. Die Haftung bei ei-
ner vorsätzlichen, sittenwidri-
gen Schädigung der GmbH
nach § 828 BGB sowie die per-
sönliche Haftung aus einer

nebenvertraglichen Verpflich-
tung (pVV) nach §§ 242, 276
BGB. Eine Haftung für straf-
rechtliches Fehlverhalten. Die
Haftung nach § 9 GmbHG für
unrichtige Angaben bei Han-
delsregistereintragungen.Eine
Haftung nach § 34 AO für die
ordnungsgemäße Abgabe der
laufenden steuerlichen Erklä-
rungsverpflichtungen. Die Haf-
tung nach § 264 HGB, § 283 b
StGB für die ordnungsgemäße
und fristgerechte Erstellung
des Jahresabschlusses und des
handelsrechtlichen Jahresab-
schlusses.
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PREISFRAGE. Werden sich die
Kontrahenten in einem Kon-
flikt zwischen Unternehmen
nicht einig, führt der klassi-
sche Weg vor den Richter.
Doch eine Mediation hat ge-
genüber einem Rechtsstreit
viele Vorteile: Sie spart zum
Beispiel Kosten. „Die Kosten
für eine Mediation liegen
deutlich unter jenen für einen
Rechtsstreit“, sagt Ilse Bau-
mann, Partnerin der Kanzlei
Baumann & Baumann in Ober-
Ramstadt. Sie ist langjährige
Wirtschaftsmediatorin und
gibt ein konkretes Beispiel:
Liegt der Streitwert eines Kon-
flikts bei 50.000 Euro, belau-
fen sich Gerichtskosten sowie
Rechtsanwaltskosten für Klä-
ger und Beklagten auf mehr
als 4.500 Euro. Eine Mediation
von geschätzten vier bis sechs
Stunden schlägt hingegen nur
mit rund 1.000 Euro zu Buche.

Geschäftsbeziehungen
Rechnung tragen

Hinter den nackten Zahlen
verbergen sich jedoch meist
komplexe Geschäftsbeziehun-
gen. Ein Unternehmen könnte
ein hochspezialisierter Zulie-
ferer, die Gegenseite der Ab-
nehmer von dessen Produkten
sein. Mittelfristig sind daher
beide aufeinander angewie-
sen. Dem kann ein Gericht
nicht Rechnung tragen: Der
Blick eines Richters ist immer in
die Vergangenheit gerichtet.
Das Gericht stellt auch immer
einen Sieger und einen Verlie-
rer fest. „Damit ist ein Prozess
nicht geeignet, um konstruk-
tive Lösungen für die Zukunft
zu finden“, stellt die Mediati-
ons-Expertin klar. Genau sol-
che Lösungen sind jedoch für
beide Unternehmen wichtig.
Seien es der Verzug bei Liefe-
rungen, bei der Bezahlung
oder Qualitätsprobleme – eine
Mediation fragt nach Ursa-
chen und sucht nach Abhilfe.

Wirschaftsmediation –
die kostengünstigere Lösung

Damit können Geschäftsbe-
ziehungen wieder auf das
richtige Gleis gesetzt werden,
ohne dass einer der Partner
das Gesicht verliert.

Mediation senkt
Gerichtskosten

Dass sich Mediation auch im
großen Stil rechnet, zeigt ein
Beispiel aus den USA: „Der
amerikanische Motorola-
Konzern hat nach eigener
Aussage durch den Einsatz
von Mediationen das Budget
für Gerichtskosten auf ein
Viertel verringern können“,
sagt Ilse Baumann. Manch-
mal lässt sich die Kosten-
ersparnis durch Mediation
nicht ganz so klar fassen. Bei-
spiel hierfür sind Auseinan-
dersetzungen innerhalb ei-
nes Unternehmens. Sie sind
vor Gericht oft noch gar nicht
verhandelbar. Dennoch kön-
nen sie die Existenz eines Un-
ternehmens bedrohen.

Streit beenden, bevor es
teuer wird

Mediation kann in solchen
Situationen helfen: Genera-
tionenkonflikte oder Streit

unter Geschwistern, die den el-
terlichen Betrieb übernommen
haben, sich aber über die Wei-
terführung der Geschäfte nicht
einig sind, blockieren ein Unter-
nehmen. „Schwelende Ausein-
andersetzungen oder Macht-
kämpfe können ein Unterneh-

men gar handlungsunfähig
machen und sein Ende bedeu-
ten“. „Eine Mediation sorgt
hier für zukünftige Stabilität.“
Das heißt: Das Unternehmen
kann auch künftig weiter Ge-
winne erwirtschaften – und
Arbeitsplätze bleiben erhalten.

„Wie kann ich Steuern spa-
ren?“ war in der Vergangen-
heit die meist gestellte Frage
derjenigen, die ihren Nachlass
regeln wollten. Gedacht wur-
de an die sog. vorweggenom-
mene Erbfolge, also die Schen-
kung von Immobilienbesitz
an zukünftige Erben. Damit
wurde der Steuerspareffekt
des Einkommenssteuergeset-
zes auf völlig legale Art und
Weise ausgenutzt. Mittlerwei-
le ist in der Denke der poten-
tiellen Erblasser eine deutliche
Wende erkennbar: Statt mög-
list viel Steuern sparen zu wol-
len, steht jetzt die wirtschaftli-
che Unabhängigkeit und Si-
cherheit der Erblasser im
Vordergrund. Erkannt wurde,
dass durch die vorweggenom-
mene Erbfolge das Vermögen
übertragen ist und nur in sel-
tenen Fällen zurückgefordert
werden kann.

Im Alter sind jedoch immer
mehr Menschen auf professio-
nelle kostenintensive Pflege
angewiesen. Oft reicht das Ein-
kommen nicht mehr aus, um
die Pflegekosten zu decken.
Die Unterdeckung wird zwar
zunächst durch das Sozialamt
ausgeglichen. Dort wird man
versuchen, Beschenkte und
Kinder in Regress zu nehmen.
Dies ist weder von den Betrof-
fenen selbst noch von deren
Angehörigen gewünscht.

Könnte der Betroffene
demgegenüber noch über
ehemaliges Vermögen verfü-
gen, wäre er eher in der Lage,
seinen Lebensabend wirt-
schaftlich besser gestalten zu
können. Viele besitzen jedoch
nur eine Immobilie, die sie
selbst bewohnen. Wie kann ih-
nen geholfen werden?

Hier sind drei Rechtsinsti-
tute zu erwähnen, nämlich die
Leibrente, die Erbpacht und
insbesondere die selbst bei
Banken wenig bekannte Um-
kehrhypothek. Bei der Letzte-

„Vorweggenommene Erbfolge
muss neu überdacht werden!“

ren handelt es sich um eine
neue Art, im Alter zusätzlich
Geld aus der eigenen Immo-
bilie zu erhalten, ohne das Ei-
gentum zu verlieren. Der
Nachlass wird zwar auch bei
der Umkehrhypothek redu-
ziert, der Erbe, wird am Ende
nicht ganz leer ausgehen. Das
wichtige Ziel eines jeden Erb-
rechtlers bei der Beratung
regelungswilliger Personen,
nämlich „der Schutz der Senio-
ren“, ist jedenfalls erreicht.

Bedauerlich ist nur, dass bis-
her wenig Banken bereit sind,
Umkehrhypotheken anzubie-

ten. Dem Verfasser sind ledig-
lich zwei Banken bekannt, mit
denen diese durchaus sinn-
volle Lösung der Altersvorsor-
ge abgewickelt werden kann.
Es bleibt zu hoffen, dass sich
den beiden bekannten Ban-
ken noch weitere anschließen
werden, damit möglichst viele
Senioren die vorteilhafte
Möglichkeit in Betracht zie-
hen können.
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